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Wir suchen Sie und Ihr Engagement ... 
... für unsere Einrichtungen in ganz Deutschland!

Wer sind wir?
Das KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. steht für eine qualitativ hochwertige und inte-
grative nephrologische Versorgung nierenkranker Patienten. Es wurde im Jahr 1969 gegründet und ist damit 
zugleich der älteste und größte Dialyseanbieter in Deutschland. 

Unser Leistungsangebot umfasst insbesondere die Dialyse sowie die nephrologische Sprechstunde. Wir 
behandeln, versorgen und betreuen bundesweit ca. 19.000 Dialysepatienten sowie aktuell rund 70.000 
Sprechstundenpatienten in unseren über 200 KfH-Nierenzentren und Medizinischen Versorgungszentren – 
unterstützt durch unsere eigene logistische Infrastruktur in den KfH-Logistikzentren sowie durch KfH-eigene 
regionale medizintechnische Serviceeinheiten.

Was können wir Ihnen anbieten?
Wir suchen Sie insbesondere als
• Assistenz in der Dialyse

Wenn Sie beruflich als Krankenschwester / Krankenpfleger oder Pflegehelferin / Pflegehelfer tätig waren, 
können Sie als Assistenz in der Dialyse im KfH starten und / oder eine Ausbildung zur / zum Medizinischen 
Fachangestellten beginnen. In diesem Bereich ist eine Beschäftigung ohne vorherige Anerkennung von in 
der Ukraine erworbenen Qualifikationen möglich.

Alternativ können Sie das sog. Anerkennungsverfahren nach dem Anerkennungsgesetz durchlaufen (www.
anerkennung-in-deutschland.de). Hierbei unterstützen wir Sie gerne. Das Verfahren dauert in der Regel drei 
Monate. Es bietet sich für die Beschäftigung in folgenden Berufen im Gesundheitswesen an: 
• Gesundheits- und Krankenpflegerin / Gesundheits- und Krankenpfleger
• Medizinische Fachangestellte / Medizinischer Fachangestellter
• Ärztin / Arzt

Weiterhin suchen wir Sie als
• Kraftfahrerin / Kraftfahrer in der Logistik

Voraussetzung hierfür ist, dass Sie über eine in der Europäischen Union ausgestellte oder anerkannte 
Fahrerlaubnis der Klasse(n) C oder C1 verfügen. Eine ukrainische Fahrerlaubnis muss zunächst in Deutsch-
land anerkannt werden. Hierbei unterstützen wir Sie gerne.

Was ist sonst noch wichtig zu wissen?
Der Rat der Europäischen Union hat für Schutzsuchende aus der Ukraine am 4. März 2022 die sog. Massen-
zustrom-Richtlinie aktiviert. Die Richtlinie garantiert Ihnen Schutz im Rahmen einer Aufenthaltserlaubnis für (in 
der Regel) ein Jahr. 
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Mit diesem Aufenthaltstitel sind Stand heute folgende Rechtsfolgen für Sie verbunden: 

• Die Dauer des Aufenthaltstitels gilt ein Jahr und könnte auf bis zu 3 Jahre verlängert werden.

• Der Zugang zum Arbeitsmarkt (auch zur betrieblichen Ausbildung) ist mit Zustimmung der Ausländerbehör-
de nach § 4a Abs. 2 AufenthG ohne Einschränkung möglich. Es ist davon auszugehen, dass die nach dem
jeweiligen Landesrecht zuständigen Ausländerbehörden die Zustimmung tatsächlich auch erteilen.

• Der Zugang zu Integrations- und Sprachkursen ist nach § 44 Abs. 4 AufenthG möglich.

• Wenn der Lebensunterhalt nicht selbstständig gesichert werden kann, ist eine Lebensunterhaltssicherung
durch Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz und beraterische Betreuung sowie ggf. aktive Leis-
tungen im Rechtskreis des SGB III möglich.

• Der Zugang zum Asylverfahren steht offen. Im Falle eines solchen Antrages wäre allerdings der Arbeits-
marktzugang in den ersten drei Monaten in Deutschland (wenn die betroffene Person in einer Erstaufnah-
meeinrichtung untergebracht ist: 9 Monate nach Stellung des Asylantrags) beschränkt.

• Geflüchtete unter 18 Jahren haben Zugang zum Bildungssystem.

Abschließende Hinweise für Ihre Beschäftigung bei uns:
1. Der o.g. aufenthaltsrechtliche Status tritt nicht automatisch in Kraft, sondern muss bei der örtlich für Sie

zuständigen Ausländerbehörde förmlich beantragt werden. Voraussetzung hierfür ist vorab eine Registrie-
rung beim örtlich zuständigen Einwohnermeldeamt.

2. Bitte bewahren Sie die positive Entscheidung der Behörde gut auf. Die darin enthaltene Beschäftigungser-
laubnis ist der Schlüssel für Ihren Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt.

3. Es ist beim zuständigen Finanzamt eine Steueridentifikationsnummer zu beantragen.

4. Bei Aufnahme einer Beschäftigung unterliegen Sie den sozialversicherungspflichtigen Bestimmungen und
müssen grundsätzlich eine gesetzliche Krankenkasse vorweisen können. Sollte dies nicht möglich sein,
kann das KfH eine Krankenkasse für Sie auswählen und Sie dort anmelden.

5. Schutzsuchende haben die Möglichkeit, Sprachkurse nach § 44 Abs. 4 AufenthG zu besuchen und auf
diese Weise Sprachbarrieren abzubauen. Bitte nutzen Sie dieses Angebot!

Wir freuen uns auf Sie! Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf unter 

 help-ua@kfh.de 


